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ÄRZTEGESELLSCHAFT DES KANTONS LUZERN 
__________________________________________________________ 
 
 
Statuten 

 
Revidierte Fassung vom 15.11.2023 

 
 
I.   Name, Sitz und Zweck 

 
 

Art. 1   Name und Sitz 
 

1   Unter dem Namen „Ärztegesellschaft des Kantons Luzern“ besteht ein Verein im Sinne 
von Art. 60ff des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. 
 
2   Der Verein hat seinen Sitz in Luzern. 
 
 

Art. 2   Zweck 
 

1   Die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern umfasst freipraktizierende und angestellte 
Ärztinnen und Ärzte, welche sich ihr angeschlossen haben und im Kanton Luzern oder in 
kantonalen Kliniken den Beruf ausüben. Sie vertritt die Mitglieder gegenüber der 
Bevölkerung, den Behörden, den Krankenversicherern und weiteren Institutionen. 
 

2   Die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern bezweckt:  
1.  die Gewährleistung einer hochstehenden ärztlichen Versorgung und die Förderung der 

Gesundheit der Bevölkerung des Kantons; 
2.  die Pflege ärztlicher Ethik nach den Richtlinien der Schweizerischen Akademie der 

medizinischen Wissenschaften; 
3.  die Förderung der Solidarität unter den Mitgliedern und die Festigung der Beziehungen 

unter ihnen; 
4.  die Wahrung der Berufs- und Standesinteressen; 
5.  die Förderung des Vertrauensverhältnisses zwischen Ärzteschaft und Bevölkerung, 

Behörden und anderen Institutionen; 
6.  die Bearbeitung von medizinischen, sozialmedizinischen und hygienischen Fragen im 

Kanton Luzern; 
7.  die Organisation eines wirksamen Notfalldienstes; 
8.  die Förderung des kollegialen Einvernehmens unter den Mitgliedern sowie mit den 

Angehörigen der übrigen Medizinalberufe und anderer freier Berufe. 
 
 

Art. 3   Aufgaben 
 

1   In Erfüllung des Zwecks nimmt die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern insbesondere 
folgende Aufgaben wahr: 
1.  die Organisation des ambulanten Notfalldienstes; 
2.  die Förderung der medizinischen Fortbildung; 
3.  die Organisation der Ausbildung der Medizinischen Praxisassistentinnen und 

Praxisassistenten; 
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4.  die Führung von Tarifverhandlungen auf kantonaler Ebene; 
5.  die Information ihrer Mitglieder über aktuelle und grundsätzliche berufs- und 

gesundheitspolitische Fragen und Entwicklungen; 
6.  die Information der Bevölkerung, der Behörden und weiteren Institutionen über 

Zielsetzungen und Standpunkte der Ärzteschaft; 
7.  die Bezeichnung einer Ombudsstelle zur Beurteilung von Beanstandungen von 

Patientinnen oder Patienten über ärztliches Verhalten von FMH-Mitgliedern. 
 
2   Als Basisorganisation nach Massgabe der Statuten der FMH nimmt die Ärztegesellschaft 
des Kantons Luzern zudem folgende Aufgaben wahr: 
1.  Sie nimmt alle beitrittswilligen FMH-Mitglieder gemäss Art. 8 der FMH-Statuten auf und 

gewährleistet ihnen mindestens das Stimm- und Wahlrecht in FMH-Angelegenheiten; 
2.  sie wählt die Ärztekammerdelegierten; 
3.  sie erfüllt die ihr im Bereich der Standesordnung der FMH übertragenen Aufgaben; 
4.  sie nimmt die Aufgaben im Bereich der Weiterbildungs- und Fortbildungsordnung der 

FMH wahr; 
5.  sie vollzieht die übrigen auf statutarischen Grundlagen basierenden Beschlüsse der FMH. 
 
 

Art. 4   Sektionen 
 

1   Zur Wahrung regionaler Interessen können Sektionen gebildet werden. 
 
2   Eine Sektion erfasst Mitglieder der Ärztegesellschaft, die im entsprechenden Gebiet ihr 
Berufsdomizil oder ihren Arbeitsort haben, bei nichtberufstätigen Mitgliedern ihren Wohnsitz. 
 
3   Die Bildung von Sektionen sowie ihre regionale Abgrenzung bedarf der Genehmigung 
durch die Generalversammlung. 
 
 
 

II.   Mitgliedschaft 
 
 

Art. 5   Mitgliederkategorien 
 

Es bestehen folgende Mitgliederkategorien: 

• ordentliche Mitglieder 

• ausserordentliche Mitglieder 

• Ehrenmitglieder 
 
 

Art. 6   Ordentliche Mitglieder 
 

1   Als ordentliche Mitglieder werden Ärztinnen und Ärzte aufgenommen, die 

• ein eidgenössisches oder gleichwertiges Arztdiplom besitzen, 

• im Kanton Luzern hauptberuflich tätig sind oder waren, 

• über einen guten Leumund verfügen. 
 
2   Sie werden vom Vorstand eingeladen, der Gesellschaft beizutreten. 
 
3   Ärztinnen und Ärzte, die vorwiegend in Weiterbildung stehen, können der Gesellschaft 
beitreten. Das Gleiche gilt für FMH-Mitglieder, die nicht mehr in der Schweiz berufstätig sind 
und im Ausland wohnen. 
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4   Beitrittswillige FMH-Mitglieder, welche die Aufnahmebedingungen erfüllen, sind berechtigt, 
der Gesellschaft beizutreten. Soweit sie nicht ordentliche Mitglieder sein können, haben sie 
zumindest das Stimm- und Wahlrecht in FMH-Angelegenheiten. 
 
 

Art. 7   Ausserordentliche Mitglieder 
 

Als ausserordentliche Mitglieder können vom Vorstand Ärztinnen und Ärzte aufgenommen 
werden, welche die Voraussetzung zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder nicht erfüllen. 
Sie haben kein Stimm- und Wahlrecht. 
 
 

Art. 8   Ehrenmitglieder 
 

1   Mitglieder und weitere Persönlichkeiten, die sich um die Wissenschaft, das 
Gesundheitswesen oder die kantonale Gesellschaft in hervorragender Weise verdient 
gemacht haben, können von der Generalversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 
 
2   Ehrenmitglieder sind von jeglicher Beitragspflicht befreit und im Übrigen den ordentlichen 
Mitgliedern gleichgestellt. 
 
 

Art. 9   Aufnahmeverfahren 
 

1   Das Aufnahmegesuch ist von der Kandidatin oder dem Kandidaten schriftlich an den 
Vorstand der Gesellschaft zu richten. Dem Gesuch ist ein Curriculum vitae und der Nachweis 
über ein eidgenössisches oder gleichwertiges Diplom beizulegen. 
 
2   Die Kandidatur wird vom Vorstand der Gesellschaft in der Schweizerischen Ärztezeitung 
publiziert. Die Einsprachefrist beträgt 20 Tage. 
 
3   Zur Einsprache ist legitimiert, wer ein schutzwürdiges Interesse geltend machen kann. 
 
4   Einsprachen werden vom Vorstand der Gesellschaft entschieden. 
 
5   Der Entscheid über die Ablehnung eines Aufnahmegesuches kann an den Zentralvorstand 
der FMH weitergezogen werden. 
 
 

Art. 10   Information, Eintrittsgebühr 
 

1   Der Vorstand orientiert das Mitglied über die erfolgte Aufnahme. Gleichzeitig teilt er die 
Aufnahme den Schweizerischen Standesorganisationen mit. 
 
2   Die Gesellschaft ist berechtigt, für den administrativen Aufwand eine Eintrittsgebühr zu 
verlangen. 
 
 

Art. 11   Beendigung der Mitgliedschaft 
 

1   Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, Austritt, Ausschluss oder Wegzug in einen andern 
Kanton. 
 
2   Der Austritt ist dem Präsidium der Gesellschaft unter Einhaltung einer Frist von 6 Monaten 
auf das Ende eines Kalenderjahres schriftlich zu erklären. 
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3   Der Vorstand kann - unter Vorbehalt einer Beschwerde an den Zentralvorstand der FMH - 
den Ausschluss eines Mitgliedes beschliessen, 

• wenn das Mitglied seine statutarischen, insbesondere finanziellen Verpflichtungen 
gegenüber der Gesellschaft nicht erfüllt; 

• wenn das Mitglied dem Zweck und den Grundsätzen der Gesellschaft und der FMH 
zuwiderhandelt, insbesondere wenn sein berufliches oder ausserberufliches Verhalten 
gegen die Standesordnung der FMH verstösst. Diese Voraussetzung ist namentlich dann 
erfüllt: 
o wenn begründete Zweifel an der Qualität der ärztlichen Leistungserbringung 

bestehen oder wenn Verdacht auf eine grobe Verletzung des Wirtschaftlichkeits-
gebotes bei der Leistungserbringung besteht;  

o wenn das Verhalten des Mitgliedes gegenüber Patienten wiederholt zu substantiellen 
Klagen an den Ombudsmann führt. 

 
3a  Vor einem Entscheid des Vorstandes wird dem Mitglied das rechtliche Gehör gewährt. 
 
3b  An der Generalversammlung ist über den Ausschluss eines Mitglieds zu informieren.  
 
3c  Der Vorstand kann den Ausschluss eines Mitgliedes dem kantonalen Gesundheits- und 
Sozialdepartement melden. 
 
4   Bei Austritt, Erlöschen den Mitgliedschaft oder Ausschluss entfällt ein 
Rückforderungsanspruch auf geleistete Vereinsbeiträge und es entfallen sämtliche 
Ansprüche auf das Gesellschaftsvermögen. 
 
5   Verlegt ein Mitglied seine hauptberufliche Tätigkeit in einen andern Kanton, so erlischt die 
Mitgliedschaft mit Ablauf des Kalenderjahres. 
 
 

Art. 12   Pflichten 
 

Jedes Mitglied hat sich bei Eintritt durch Unterzeichnung des von der kantonalen 
Gesellschaft vorgelegten Verpflichtungsscheines zur Einhaltung der Statuten, der 
Standesordnung, der Fortbildungsordnung sowie der verbindlichen Beschlüsse der 
Ärztegesellschaft des Kantons Luzern und der Schweizerischen Ärztekammer zu 
verpflichten. 
 
 

Art. 12a   Datenparität, Datenanlieferungspflicht   

 

1   Die frei praktizierenden Mitglieder der Gesellschaft sind verpflichtet, vom Vorstand gefasste 
Beschlüsse im Hinblick auf die Datenparität real oder durch Bezahlung der vom Vorstand 
festgesetzten Ersatzabgaben zu erfüllen. 
 
2  Sie sind im Weiteren verpflichtet, Vereinbarungen mit einzelnen Versicherern bezüglich 
Wechsel vom TG zum TP (oder umgekehrt) dem Sekretariat zu melden. 
 
3  Ärzte, in deren Praxen mehrere Leistungserbringer über die gleiche ZSR-Nummer ab-
rechnen, haben dies dem Sekretariat zu melden. 
 
4   Die Lieferung der Daten erfolgt anonymisiert an die vom Vorstand vorgesehene Stelle. 
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Art. 12b   Datenschutz 
 
1 Die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern bearbeitet Personendaten ausschliesslich zur 

Erfüllung der Aufgaben im Hinblick auf den Vereinszweck und zur Erfüllung ihrer 

gesetzlichen Aufgaben. Insbesondere werden keine Personendaten an unberechtigte Dritte 

weitergegeben oder für vereinsfremde Zwecke verwendet. 

 
2 Jede betroffene Person hat das Recht, die Bekanntgabe ihrer Personendaten an Dritte 

sperren zu lassen. Diesfalls werden Daten von Ärztinnen und Ärzten nur verwendet für 

die/den: 

• AGLU-Korrespondenz; 

• Adressierung der Mitgliederbeitragsrechnung; 

• Adressierung der Schweizerischen Ärztezeitung und der Vereinszeitschrift; 

• Datenabgleich mit den Basisorganisationen sowie mit Fachgesellschaften gemäss 

Weiter- und Fortbildungsordnung und anerkannten Dachverbänden. 
 

Vorbehalten bleiben in jedem Fall Datenbekanntgaben, die gesetzlich vorgeschrieben 
oder zur Erfüllung einer gesetzlichen Aufgabe unerlässlich sind. 
 

3 Bearbeitung der Daten von Mitgliedern: 
▪ Die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern darf Personendaten insbesondere für 

Forschung, Planung und Statistik bearbeiten, wenn die Personendaten zu nicht 

personenbezogenen Zwecken verwendet und die Ergebnisse so veröffentlicht 

werden, dass die betroffenen Personen nicht bestimmbar sind. Zu diesem Zweck 

dürfen Daten insbesondere auch an den Verein Hausarztmedizin & Community Care 

resp. das Zentrum für Hausarztmedizin & Community Care weitergegeben werden. 
▪ Die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern darf Daten von Ärztinnen und Ärzten wie 

Vorname, Name, Post- und E-Mail-Adresse an Vereinsmitglieder, die FMH, 

anerkannte Dachverbände und anerkannte Fachgesellschaften sowie an das 

TrustCenter (gem. Art. 12a) weitergeben. Diese Daten dürfen nur für die 

Veranstaltung von Tagungen medizinischen Inhalts sowie im Rahmen des 

Vereinszwecks der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern und der Aufgaben der 

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern verwendet werden. 
▪ Die Ärztegesellschaft des Kantons Luzern sieht weitere Datenbearbeitungen vor, die 

der Erfüllung des Vereinszweckes ihrer Aufgaben (Art. 3) und zur Erfüllung ihrer 

gesetzlichen Aufgaben dienen. 
 
4 Für Ärztegesellschaft des Kantons Luzern regelt der Vorstand die Einzelheiten der 

Bearbeitung der Personendaten in einem Datenschutzkonzept. Dessen Inhalt wird den 

Mitgliedern und betroffenen Personen auf geeignete Weise zugänglich gemacht. 
 
5 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des schweizerischen Datenschutzgesetzes (DSG; 

SR 235.1) und dessen Ausführungsbestimmungen in ihrer jeweils gültigen Fassung.  

 
 
 

III.  Beiträge und Haftung 

 
 

Art. 13   Beiträge 
 

1   Der ordentliche Jahresbeitrag wird an der Generalversammlung festgelegt. 
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2   Der Vorstand kann aus wichtigen Gründen den Beitrag auf Gesuch hin ganz oder 
teilweise erlassen. Das Gesuch hat Antrag und Begründung zu enthalten. 
 
3   Der Vorstand erlässt ein Reglement über die Beitragsreduktionen. 

 

 
Art. 14   Haftung 
 

Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet allein das Vereinsvermögen. Die Mitglieder 
sind ausser für die von der Generalversammlung beschlossenen Mitgliederbeiträge nicht 
haftbar. 
 
 
 

IV.  Organe 

 
 

Art. 15   Organe 
 

Die Organe der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern sind: 
1.  Die Generalversammlung; 
2.  der Vorstand; 
3.  der Delegiertenrat, 
4.  der Ehrenrat; 
 
 
 

A.  Generalversammlung 
 
 

Art. 16   Die Generalversammlung 
 

Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich innert 4 Monaten nach Abschluss des 
Geschäftsjahres statt. Der Termin wird spätestens 8 Wochen vorher im „Luzerner Arzt“ 
bekanntgegeben. Der Vorstand lädt die Mitglieder mindestens 4 Wochen vorher schriftlich 
ein unter Beilage der Traktandenliste. Die elektronische Zustellung der Unterlagen zur GV 
gilt als schriftlich zugestellt, sofern ein Mitglied nicht explizit die Zustellung per Post wünscht. 
Dies gilt insbesondere für die Einladung mit Stimm-Material, An- und Abmeldung, die 
Traktandenliste, die Erläuterungen, Anträge und das Protokoll der Generalversammlung. 
 
 

Art. 17   Durchführung der Generalversammlung 
 

1   Das Präsidium leitet die Generalversammlung; bei dessen Verhinderung führt der 
Vizepräsident durch die Generalversammlung. 
 
2   Jede Generalversammlung ist beschlussfähig. Stimmberechtigt sind alle anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme, die mit einer vor der 
Versammlung abgegebenen Stimmkarte ausgeübt wird. 
 
3   Die Versammlung kann nur über Traktanden Beschluss fassen, die mit der Einladung 
bekanntgegeben worden sind, ausser über den Antrag auf Durchführung einer 
ausserordentlichen Generalversammlung. 
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4   Die Generalversammlung wählt in offener Abstimmung die erforderliche Anzahl 
Stimmenzähler. 
 
5   Bei Abstimmungen entscheidet das einfache Mehr der Stimmenden (der gültig 
stimmenden anwesenden stimmberechtigten Mitglieder); der/die Vorsitzende stimmt nicht 
mit, bei Stimmengleichheit hat er/sie den Stichentscheid. Stimmenhaltungen, bei geheimen 
Abstimmungen leere oder ungültige Stimmzettel, werden für die Ermittlung des einfachen 
Mehrs nicht mitgezählt. Das qualifizierte Mehr nach Massgabe dieser Statuten (Art. 42 
Statutenänderung, Art. 43 Auflösung der Gesellschaft sowie Aenderung der 
Standesordnung) bleibt vorbehalten. 
 
6   Bei Wahlen entscheidet das absolute Mehr der Stimmenden (der gültig stimmenden 
anwesenden stimmberechtigen Mitglieder). Vom zweiten Wahlgang an kommen keine neuen 
Kandidatinnen oder Kandidaten mehr in die Wahl. Bei jedem neuen Wahlgang scheidet die 
Kandidatin oder der Kandidat mit der vorher geringsten Stimmenzahl aus; bei 
Stimmengleichheit wird die ausscheidende Kandidatin oder der ausscheidende Kandidat 
durch eine Stichwahl bestimmt. Führt die Stichwahl wieder zu Stimmengleichheit, 
entscheidet das Los. Der Vorsitz wählt mit, er zieht das Los. Stimmenthaltungen, bei 
geheimen Abstimmungen leere oder ungültige Stimmzettel, zählen nicht für die Berechnung 
des Mehrs. 
 
7   Abstimmungen und Wahlen finden offen statt; geheime Abstimmung oder Wahl ist auf 
Antrag von der Versammlung zu beschliessen. 
 
 

Art. 18   Anträge zuhanden der Generalversammlung 
 

1   Jedes Mitglied kann bis 6 Wochen vor der Generalversammlung dem Präsidium schriftlich 
Anträge zuhanden der Generalversammlung einreichen. 
 
2   Anträge auf Änderung der Statuten oder der Standesordnung müssen von 50 Mitgliedern 
mitunterzeichnet werden. Das Recht, solche Anträge zu stellen, steht auch dem Vorstand 
der kantonalen Gesellschaft zu. 
 
 

Art. 19   Befugnisse 
 

Die Generalversammlung hat folgende Befugnisse: 
 
1.  Genehmigung der Jahresberichte des Präsidiums der Kantonalen Gesellschaft, des 

Präsidenten des Delegiertenrates und weiterer Kommissionen; 
2.  Genehmigung der Jahresrechnung und des Budgets; 
3.  Wahl und Entlastung des Präsidiums und des Vorstandes, der Delegierten der 

Ärztekammer, Wahl des Ehrenrates und des Ombudsmanns; 
4.  Bestätigung der auf Antrag der Fachgruppen und Ärzteorganisationen vom Vorstand 

gewählten Mitglieder des Delegiertenrates; 
5.  Genehmigung der Totalrevision von Verträgen und Tarifen sowie deren Kündigung 

(Art. 30 Abs. 2); 
6.  Bildung und Abgrenzung von Sektionen; 
7.  Entscheid über alle Gegenstände, die ihr durch Gesetz und Statuten vorbehalten sind, 

durch den Vorstand vorgelegt werden und über alle fristgerecht eingereichten Anträge. 
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Art. 20   Ausserordentliche Generalversammlungen 
 

Ausserordentliche Generalversammlungen finden statt nach Ermessen des Vorstandes, auf 
Verlangen des Delegiertenrates oder von 50 Mitgliedern der Kantonalen Gesellschaft. Die 
Befugnisse entsprechen Art. 19. Die Einladung muss mindestens 1 Woche vor dem Termin 
unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes den Mitgliedern schriftlich zugestellt werden. 
Die übrigen Fristen von Art. 16 entfallen. 

 
 
 

B.  Vorstand 
 
 

Art. 21   Vorstand 
 

1   Der Vorstand besteht aus 5 bis 10 Mitgliedern. Das Präsidium wird durch einen 
Präsidenten oder ein Co-Präsidium gebildet und von der Generalversammlung gewählt. Im 
Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst. Der Vorstand bestimmt einen Vizepräsidenten.  
 
2   Das Präsidium und die übrigen Vorstandsmitglieder werden von der Generalversammlung 
unter angemessener Berücksichtigung der in der Gesellschaft vertretenen Regionen, 
Organisationen und Fachgruppen (Grundversorger, Spezialisten, Spitalärzte, Belegärzte) für 
eine Amtsdauer von 2 Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist zulässig. Der Vorstand 
konstituiert sich selbst. 
 
 

Art. 22   Kompetenzen des Gesamtvorstandes 
 

1   Der Vorstand leitet die Geschäfte der Kantonalen Gesellschaft und unternimmt alles, was 
den Zielen der Gesellschaft dient und in ihrem Interesse liegt. Er kann eine Geschäfts-
führung einsetzen. 
 
2   Er sorgt für die Einhaltung von Statuten und Standesordnung. 
 
3   Er kann zur Bearbeitung einzelner Geschäfte Kommissionen aus Mitgliedern der 
Gesellschaft bilden, soweit deren Bestellung nicht in die Zuständigkeit des Delegiertenrates 
fällt. 
 
4   Er legt das Geschäftsjahr fest. 
 
5    Er entscheidet über die Kündigung von separat kündbaren Anhängen von Verträgen. 
Diese bedarf keiner Genehmigung durch die Generalversammlung. 
 
 

Art. 23   Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder 
 

1   Das Präsidium, im Verhinderungsfalle der Vizepräsident, leitet die Versammlungen und 
die Vorstandssitzungen. Das Präsidium vertritt die Kantonale Ärztegesellschaft nach aussen. 
Das Präsidium hat bei Vorstandsentscheiden mit Stimmengleichheit den Stichentscheid. 
 
2   Der Vizepräsident vertritt das Präsidium bei dessen Abwesenheit und entlastet es nach 
Bedarf.   
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Art. 24  Zeichnungsberechtigung 
 

Die rechtsverbindliche Unterschrift führen der Präsident/die Co-Präsidenten, der 
Vizepräsident und der Geschäftsführer kollektiv je zu Zweien. 
 

 
Art. 25   Juristische Beratung 
 

1   Der Vorstand kann einen juristischen Berater oder eine Beraterin anstellen. Die juristische 
Beratung steht dem Vorstand, dem Ehrenrat sowie dem Ombudsmann zur Verfügung. 
 
2   Die juristische Beratung betreut mit dem Sekretariat das Tagesgeschäft und entlastet den 
Vorstand. 
 
3   Sie steht bei zeitlicher Verfügbarkeit gegen Entgelt auch einzelnen Mitgliedern sowie den 
anderen Ärztegesellschaften der Innerschweiz auf Verlangen zur Verfügung.  

 
 
Art. 26   Sekretariat 
 

1   Dem Vorstand, der Geschäftsführung und der juristischen Beratung steht ein Sekretariat 
zur Verfügung. 
 
2 Aufgehoben (GV 2023) 

 

3 Publikationen auf der Homepage der Ärztegesellschaft gelten als schriftlich zugestellt, so-
fern ein Mitglied nicht explizit die Zustellung per Post wünscht.  
 
 

Art. 27  Ausschuss 
 

Präsidium, Vizepräsident und Quästor bilden den Ausschuss. Der Ausschuss entscheidet 
und handelt in dringlichen Fällen. Über die getroffenen Massnahmen orientiert er zeitgerecht 
den Vorstand. 
 
 

Art. 28  Informationsblatt „Der Luzerner Arzt“ 
 

1   Der Vorstand gibt unter dem Titel „Der Luzerner Arzt“ ein Informationsblatt heraus, das  
mindestens viermal im Jahr erscheint. 
 
2   Er stellt die notwendigen Mittel für das Informationsblatt bereit. 
 
3   Er kann eine Redaktionskommission bestimmen und ihr die Verantwortung für Form und 
Inhalt übertragen. 
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C.  Delegiertenrat 
 
 

Art. 29  Zusammensetzung 
 

1   Der Delegiertenrat besteht in der Regel aus 40 Mitgliedern. 
 
2  Die Zusammensetzung des Delegiertenrates wird durch das „Reglement über den  
Delegiertenrat“ geregelt. Dabei ist die Grösse der Fachgesellschaften angemessen zu 
berücksichtigen. 
 
3  Der Delegiertenrat konstituiert sich selbst. 
 
 

Art. 30  Aufgaben des Delegiertenrates 
 

1   Der Delegiertenrat sorgt für den Informationsfluss und die Meinungsbildung vertikal 
zwischen der Basis und den Führungsgremien der Gesellschaft sowie horizontal zwischen 
den Fachgruppen, Organisationen und Institutionen. 
 
2   Er ist zuständig für die Bearbeitung von Versicherungsfragen und Versicherungsmodellen. 
Beschlüsse über Totalrevision von Verträgen und Tarifen sowie deren Kündigung bedürfen 
der Genehmigung durch die Generalversammlung. 
 
3  Er ist verantwortlich für die Regelung des Notfalldienstes in den einzelnen Regionen (§ 32 
Gesundheitsgesetz). 
 
4  Der Delegiertenrat arbeitet mit Kommissionen und Arbeitsgruppen, die vom Vorstand oder 
für Einzelfragen von ihm bezeichnet werden.   
 
5  Er hat Antragsrecht gegenüber dem Vorstand. 
 

Art. 31  Reglement 
 

1  Über die Arbeitsweise des Delegiertenrates, die Kommissionen und Arbeitsgruppen und 
deren Zuständigkeit erlässt der Vorstand im Einvernehmen mit dem Delegiertenrat ein 
Reglement. 
 
2  Das Reglement muss von der GV genehmigt werden. 
 
 
 

V.   Ehrenrat 
 

Art. 32  Zusammensetzung des Ehrenrates 
 

1   Der Ehrenrat setzt sich wie folgt zusammen: 

• Präsident 

• zwei Mitglieder 

• drei Ersatzmitglieder 
 
2   Der Ehrenrat wird von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von 4 Jahren gewählt. 
Eine Wiederwahl ist möglich. 
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3   Der Präsident wird von der Generalversammlung gewählt; im Übrigen konstituiert sich der 
Ehrenrat selbst. 

 
Art. 33  Zuständigkeit 
 

1  Der Ehrenrat beurteilt erstinstanzlich das Verhalten von Mitgliedern oder Streitigkeiten 
unter ihnen, wenn Verdacht auf Verstoss gegen die Statuten, die Standesordnung der 
Gesellschaft und/oder gegen das Standesrecht der FMH (Statuten, Standesordnung, 
verbindliche Beschlüsse der Schweizerischen Ärztekammer) besteht. 
 

2  Sofern der Ehrenrat keine Entscheidungsbefugnis hat, stellt er den zuständigen Instanzen 
die Unterlagen mit einem Antrag zu. Diese Zu- und Antragstellung stellt keine anfechtbare 
Entscheidung dar. 
 

 
Art. 34  Rechtsmittel 
 

1   Gegen die Entscheidungen des Ehrenrates können die Parteien innerhalb von 30 Tagen 
seit Zustellung des Entscheides an den Schweizerischen Ärztlichen Ehrenrat rekurrieren. 
 
2   Der Rekurs hat Antrag und Begründung zu enthalten. 
 

 
Art. 35  Reglement 
 

Über das Verfahren erlässt der Ehrenrat ein Reglement, das vom Vorstand zu genehmigen 
ist.  
 

Art. 36  Vollzug der Entscheidungen 
 

Der Vorstand der Kantonalen Ärztegesellschaft ist verantwortlich für den Vollzug der 
Entscheidungen des Ehrenrates. Er besorgt das Inkasso der Bussen und Verfahrenskosten. 
 
 
 

VI. Vertretung der Gesellschaft 
 
 

Art. 37  Vertretung in übergeordneten Standesorganisationen 
 

1   Die Delegierten in die Ärztekammer der FMH rekrutieren sich in der Regel aus dem 
Delegiertenrat. 
 
2   Auf Antrag des Delegiertenrates wählt der Vorstand 

• die Vertreter für den Schweizerischen Ärztlichen Ehrenrat 

• die Vertreter für den VEDAG 
 
 

Art. 38  Vertretung in kantonalen politischen Kommissionen und Gremien 
 

Auf Antrag des Delegiertenrates wählt der Vorstand folgende Vertreter auf kantonaler Ebene 

• Schulärztliche Kommission 

• Medizinische Praxisassistentinnen 

• Familienausgleichskasse 

• Hilfsverein für Psychischkranke 
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• Vertreter im kantonalen Schiedsgericht 

• Kantonale Aufsichtskommission 

• Fachkommission Psychotherapeutenverordnung 

• Verein Spitex Luzern 

• MEDAS Zentralschweiz 
 
Nach Bedarf können weitere Vertreter gewählt werden. 

 
 
 
VII. Ombudsmann 
 
 

Art. 39  Wahl und Zuständigkeit 
 

1   Die Generalversammlung wählt einen Ombudsmann. 
 
2   Der Ombudsmann ist unabhängig von der Gesellschaft und übt sein Amt nach eigenem 
Statut aus. 
 
3   Sein Aufwand geht zulasten der Gesellschaftskasse. 

 
 
VIII. Entschädigung der Mandatsträger 
 
 

Art. 40  Entschädigung des Vorstandes 
 

Präsidium und Mitglieder des Vorstandes erhalten eine Entschädigung, die von der 
Generalversammlung festgelegt wird. 
 
 

Art. 41  Entschädigung der Kommissionsmitglieder 
 

Die Mitglieder des Delegiertenrates haben Anspruch auf ein Sitzungsgeld sowie auf 
Spesenentschädigung gemäss Reglement, welches der Vorstand erlässt. 
 
 
 

IX. Statutenänderung 

 
 
Art. 42  Quorum 
 

Beschlüsse über die Änderung oder Ergänzung der Statuten sowie der Standesordnung 
bedürfen der Zweidrittelsmehrheit. 
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X. Auflösung der Gesellschaft 
 
 

Art. 43  Verfahren, Vermögen 
 

1   Die Auflösung der Ärztegesellschaft des Kantons Luzern ist durch Urabstimmung zu 
beschliessen. 
 
2   Das zu diesem Zeitpunkt vorhandene Vereinsvermögen fällt nach Erfüllung aller 
Verpflichtungen der Verbindung der Schweizer Ärzte zu. 
 
 
 

XI.  Übergangsbestimmung 
 
 
Art. 44  Sektionen 
 
Die Sektionen haben ihre Statuten innert einem Jahr diesen Statuten anzupassen. 

 
XII . Schlussbestimmung 
 
Art. 45  Inkrafttreten 
 

Diese Statuten wurden an der Generalversammlung vom 25. November 1998 beschlossen 
und sofort in Kraft gesetzt. Sie ersetzen alle früheren Statuten.  
 
 
Der Präsident:      Die Protokollführerin: 
 
Dr. med. Peter Krummenacher   Lic. iur. Christine Zemp 
 
 

Revisionen: 
 
Ergänzt (mit Änderungen der Juristin und überschrieben) 07.05.2002  
Ergänzt (mit Änderungen nach GV-Beschluss vom 19.11.2003) 
Ergänzt (mit Änderungen nach GV-Beschluss vom 14.11.2007) Präs. B. Manser / Prot. R. Bühler 
Ergänzt (mit Änderungen nach GV-Beschluss vom 16.11.2011) Präs. M. Reber / Prot. C. Zemp Gsponer 
Ergänzt (mit Änderungen nach GV-Beschluss vom 13.11.2013) Präs. A. Kramis / Prot. R. Bachmann 
Ergänzt (mit Änderungen nach GV-Beschluss vom 09.11.2022) Präs. A. Kramis & D.Stäuble / Prot. R. 
Bachmann 
Ergänzt (mit Änderungen nach GV-Beschluss vom 15.11.2023) Präs. B. Bleiber & A. Hirth / Prot. R. 
Bachmann 
 


